
 
Aufgrund des § 2 Abs. 4 und des § 64 Abs. 1 des  
Gesetzes über die Hochschulen des Landes Nordrhein-
Westfalen (Hochschulgesetz - HG) vom 16.09.2014  
(GV. NRW. S. 547) hat die Universität Duisburg-Essen 
folgende Ordnung erlassen: 

 

Artikel I 

Die Prüfungsordnung für den bilingualen Masterstudien-
gang Wirtschaftsinformatik an der Universität Duisburg-
Essen vom 12. September 2013 (Verkündungsblatt 
Jg. 11, 2013 S. 1097 / Nr. 147) wird wie folgt geändert: 

1. § 1 Abs. 2 wird wie folgt geändert: 

a. Satz 2 wird wie folgt neu gefasst: 

„Die Gesamtnote des Abschlusses nach Satz 1 
muss in der Regel mindestens 2,5 oder besser 
sein.“ 
 

b. Nach Satz 2 wird der folgende neue Satz 3 einge-

fügt: 

„Darüber hinaus ist erforderlich, dass die Studien-
bewerberin bzw. der Studienbewerber in den nach-
folgend aufgeführten Studieninhalten  

 Modelle der Informatik 

 Programmierung  

 Datenbankmanagementsysteme 

 Praxisorientiertes Projekt im Bereich Wirt-
schaftsinformatik 

insgesamt mindestens 18 Credits im Rahmen des 
ersten berufsqualifizierenden Abschlusses gem. 
Abs. 2 und 3 erbracht hat.“ 

c. Die bisherigen Sätze 3 bis 7 werden zu den Sät-
zen 4 bis 8. 

 

Artikel II 

Diese Ordnung tritt am Tage nach ihrer Veröffentlichung 
im Verkündungsblatt der Universität Duisburg-Essen – 
Amtliche Mitteilungen in Kraft. 

 

Ausgefertigt aufgrund des Beschlusses des Fakultäts- 
rates der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften vom 
28.10.2014. 

 
Duisburg und Essen, den 30. Januar 2015 

Für den Rektor 

der Universität Duisburg-Essen 

Der Kanzler 

In Vertretung 

Eva Lindenberg-Wendler 
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